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INSERAT

Käme es auf die Anzahl Komitees
an, hätte Kurt Fluri die Wahl in den
Ständerat auf sicher: Neben seinem
«normalen» Unterstützungskomitee,
einem Unternehmerkomitee und ei-
ner Liste von Unterstützern aus «Ge-
sellschaft und Kultur» ist gestern
Donnerstag in Oberbuchsiten ein
Komitee von Gemeindevertretern
an die Öffentlichkeit getreten. Mit-
glieder seien aktuell 42 Gemeinde-
präsidenten von Grenchen bis Bein-
wil und von Dornach bis Erlinsbach,
dazu 23 Vizepräsidenten, Gemeinde-
schreiber und ehemalige Präsiden-
ten, war an der Medienkonferenz zu
erfahren.

Die Gemeindevertreter pro Fluri
sind Freisinnige, Sozialdemokraten
und Parteilose – einen «Schwarzen»
zur Unterstützung Fluris zu motivie-
ren, gelang dem «gelb-roten» Komi-
tee bisher offenbar nicht. «Aber wie
viele Gemeindepräsidenten unter-
stützen Bischof?», lautete die Gegen-
frage von FDP-Wahlkampfleiter
Charlie Schmid.

Kurt Fluri habe sich auch gegen-
über der eigenen Partei als unabhän-
gig erwiesen, meinte Gerlafingens
SP-Gemeindepräsident Peter Jordi
auf die Frage, warum er sich für die
Wahl eines freisinnigen Ständerats
einsetze: «Er hat eine eigene Mei-
nung und wartet nicht auf Befehle

aus der Parteizentrale.» Vor allem
schätze er an Fluri dessen menschli-
che Qualitäten: «Wie er als ehemali-
ger Rechtspraktikant auf der Amt-
schreiberei nach 30 Jahren noch im-
mer den Kontakt zu seinen damali-
gen Kollegen aufrechterhält, ist her-
ausragend.» Und schliesslich hätten
viele Freisinnige mehrmals Roberto
Zanetti bei Wahlen unterstützt.

Für Hans-Peter Berger (Langen-
dorf) ist Fluris Verlässlichkeit wich-
tig: «Als Stadtpräsident bietet er den
Agglomerationsgemeinden Hand,
wo es möglich ist.» Martin Blaser (Bi-
berist) rühmte Fluri als Exekutivpo-
litiker, der sich nicht vor Entschei-
den drücke – «auch nicht vor Wah-
len, und auch dann nicht, wenn es
Stimmen kostet». Wobei Fluri nicht

nur liberal sei, sondern einen ausge-
prägten Sinn für das Wohl der Ge-
meinschaft zeige.

Unisono hoben Ernst Zingg (Ol-
ten), Beat Frey (Wangen) und Daniel
Lederer (Oberbuchsiten) hervor,
dass Fluri die Anliegen und Proble-
me der Gemeinden à fonds kenne,
sich etwa im Vorstand des Schweize-
rischen Städteverbandes oder in der
Tripartiten Agglomerationskonfe-
renz (Bund, Kantone, Gemeinden)
an vorderster Front engagiere: Sie
wünschten sich im Ständerat einen
Vertreter, der die Gemeindeautono-
mie hochhalte und an die Umsetz-
barkeit der Gesetze in den Gemein-
den denke. Ernst Zingg brachte es
auf den Punkt: «Kurt Fluri ist einer
von uns.»

VON CHRISTIAN VON ARX

«Kurt Fluri ist einer von uns»
Ständeratswahl Schub für die
Kandidatur von Kurt Fluri: Ein
Komitee von Gemeindevertre-
tern setzt sich für die Wahl ih-
res Kollegen vom Solothurner
Stadtpräsidium ein.

Co-Präsidium des Gemeindevertreter-Komitees für die Wahl von Kurt
Fluri in den Ständerat (von links): Peter Jordi (Gerlafingen, SP), Ernst
Zingg (Olten, FDP), Daniel Lederer (Oberbuchsiten, FDP), Beat Frey
(Wangen, FDP), Martin Blaser (Biberist, FDP) und Hans-Peter Berger
(Langendorf, SP). BRUNO KISSLING 

An der ausseror-
dentlichen Gene-
ralversammlung
der Solothurner
Spitäler AG (soH)
sind zwei neue
Verwaltungsräte
gewählt worden.
Melania Lupi
Thomann (Ober-
gerlafingen) er-
setzt den im

Frühjahr zurückgetretenen Lorenz Al-
tenbach. Die Juristin ist seit 2004
Partnerin der Kanzlei Stampfli
Rechtsanwälte in Solothurn. Neu im
Gremium Einsitz nimmt auch Mar-
kus Stampfli (Kappel). Er ersetzt

Christoph Ram-
stein, der auf ei-
genen Wunsch
nach fünfeinhalb
Jahren aus dem
Verwaltungsrat
der soH ausschei-
det. Stampfli
führt seit 1995
seine Einzelpra-
xis für Allgemei-
ne Medizin in

Kappel. Seit 2001 ist er Verwaltungs-
ratsmitglied des Ärztenetzwerks der
Region Olten (ANRO AG).

An den soH-Generalversammlun-
gen vertritt der Regierungsrat den Kan-
ton als Eigentümer. (SZR)

Zwei neue Verwaltungsratsmitglieder

Melania Lupi. Markus Stampfli.

Zahnärzte «Wir haben den Verdacht,
dass in den zahnärztlichen Grosspra-
xen vielfach überbehandelt wird.»
Dies sagte Jana Bracher, Präsidentin
der Solothurner Sektion der Schweize-
rischen Zahnärzte-Gesellschaft (SSO)
im Interview mit dieser Zeitung (siehe
gestrige Ausgabe). Gegen diesen Vor-
wurf wehren sich die beiden, in der
Region tätigen Grosspraxen. «In unse-
rem neuartigen Konzept ist Effizienz
ein zentraler Pfeiler. Wir behandeln
die Patienten effizient, zeitsparend
und nachhaltig», schreibt die Zahnärz-
tezentrum AG, die in Solothurn eine
Grosspraxis betreibt, in einer Stellung-
nahme. Dies gelte genauso für Notfall-
situationen. «Wir behandeln immer
minimal-invasiv, das heisst, so viel wie
nötig, so wenig wie möglich.» Bei Not-
fallpatienten verfasse der behandeln-
de Zahnarzt zudem immer einen Not-
fallrapport für den Hauszahnarzt. Die
Zahn24Arzt in Zuchwil weist den Vor-
wurf der Überbehandlung ebenso zu-
rück. Als Grosspraxis profitiere man,
weil alle Spezialisten unter einem
Dach arbeiten, von Synergie-Effekten.
Der finanzielle Druck sei weniger
stark als in einer Einzelpraxis. «Daher
sind Überbehandlungen zur Gewinn-
steigerung völlig unnötig», erklärt
Thomas Tenspolde von Zahn24Arzt.

Auch der Aussage Brachers, die
meisten Zahnärzte in Grosspraxen sei-
en nicht Mitglied der Standesorganisa-
tion, widerspricht Zahn24Arzt. «In un-
serer Praxis sind mehrere Mitarbeiter
Mitglied der SSO.» Zudem halte man
sich an die Tarifvorschriften der SSO
und betreibe eine «intensive interne
und externe Fortbildung». Ihre Zahn-
ärzte könnten selber entscheiden, ob
sie SSO-Mitglied werden wollen oder
nicht, heisst es beim Zahnarztzentrum
Solothurn. Unabhängig von der Mit-
gliedschaft müssten alle Zahnärzte
hierzulande, die nach dem Tarifver-
trag arbeiteten, zwingend 80 Stunden
Weiterbildung pro Jahr absolvieren.
«Das gilt auch für unsere Zahnärzte.»
Zusätzlich müssten sie «eigene, stren-
ge Qualitätsstandards erreichen». (FS)

Die Zahnzentren
wehren sich

VON DANIEL ROHRBACH

In mehreren Phasen in den Jahren
2005 und 2006 stellte der damalige
Geschäftsführer einer Kontaktbar im
Wasseramt einer illegal in der
Schweiz weilenden Bulgarin ein Zim-
mer des Lokals zur Verfügung. Er
liess sie dort als Prostituierte arbei-
ten. Zwei weitere Bulgarinnen, eine
Tschechin, eine Ungarin sowie eine
Brasilianerin – sie alle hielten sich
damals ebenfalls rechtswidrig in der
Schweiz auf – boten dort damals
ebenfalls ihre Dienste an.

Bereits einschlägig vorbestraft
Am 20. Mai 2011, nach gut vierein-

halb Jahren also, verurteilte die
Staatsanwaltschaft den Geschäftsfüh-
rer zu einer Geldstrafe von 100 Tages-
sätzen zu je 100 Franken. Der Straf-
befehl hält fest, dass sich der Mann
wegen mehrfachen Erleichterns des
rechtwidrigen Aufenthalts sowie
mehrfachen Beschäftigens eines Aus-
länders ohne Bewilligung im Wieder-
holungsfall strafbar gemacht habe.

Gegen dieses Urteil erhob der Ge-
schäftsführer Einsprache und so kam
es gestern vor dem Strafgericht Buch-
eggberg-Wasseramt zur Verhand-
lung. Allerdings ist der Geschäftsfüh-
rer, was die illegale Beschäftigung
von Prostituierten betrifft, kein un-
beschriebenes Blatt. Am 24. Oktober
2001 wurde er nämlich vom Bezirks-
gericht Zofingen in einer ähnlichen
Angelegenheit verurteilt.

«Weil ich ja schon vorbestraft war,
habe ich akribisch abgeklärt, ob die
Frauen in der Kontaktbar in Luter-
bach auch wirklich arbeiten dürfen»,
sagt der Geschäftsführer gestern aus.
Dabei sei er gestützt auf ein Urteil
des Zürcher Obergerichts zum
Schluss gekommen, dass die Frauen
bis zu acht Tagen selbstständig in der
Schweiz hätten arbeiten dürfen. Dies
nicht zuletzt darum, weil sein dama-

liges Etablissement als Hotel zu be-
trachten gewesen sei und nicht etwa
als Massagesalon. «Ich dachte, es hät-
te alles seine Ordnung und war mir
keiner Schuld bewusst.» Sein Anwalt
machte geltend, dass infolge Verjäh-

rung auf die Anklage nicht einzutre-
ten sei. Er forderte deshalb einen
Freispruch. Sollte das Gericht aber
seinen Mandanten bestrafen, so sei

die lange Verfahrensdauer strafmil-
dernd zu werten. «Es ist nicht nach-
vollziehbar, warum die ganze Ange-
legenheit so lange gedauert hat».

2000 Franken Entschädigung
In seinem Urteil folgte Gerichts-

präsident Stefan Altermatt teilweise
den Anträgen der Verteidigung. Der
Ex-Geschäftsführer wurde von den
Vorfällen, die sich im Herbst 2006 zu-
getragen hatten wegen Verjährung
freigesprochen. Keine Verjährung
liegt aber nach Auffassung des Ge-
richts beim Fall vor, der sich im Früh-
jahr 2005 zugetragen hatte.

Dieser Umstand ist nur auf den
ersten Blick paradox, erklärt sich
aber durch die Verurteilung des Ge-
schäftsführers vom 24. Oktober 2001.

Das zwar 2008 ersetzte, aber für die-
sen Fall noch geltende Bundesgesetz
über Aufenthalt und Niederlassung
der Ausländer hält nämlich fest,
dass, «wer innert fünf Jahren erneut
rechtswidrig einen Ausländer be-
schäftigt, kann zusätzlich zur Busse
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Haft bestraft werden».

Das Gericht verurteilte den Mann
deshalb zu einer Geldstrafe von 40
Tagessätzen zu je 90 Franken bedingt
auf drei Jahre. Aus der teilweisen Ein-
stellung des Verfahrens resultiert gar
eine Entschädigung von 2000 Fran-
ken. Auch für den Gerichtspräsiden-
ten war nicht nachvollziehbar, war-
um das Verfahren so lange bei der
Staatsanwaltschaft gewesen sei, wie
er bei der Urteilsbegründung sagte.

Amtsgericht Ehemaliger Kontaktbar-Geschäftsführer kommt wegen Verjährung glimpflich davon

Zeit arbeitete für Kontaktbar-Betreiber

Der Beschuldigte liess Ausländerinnen in der Kontaktbar wohnen – und arbeiten. Wegen Verjährung kam er
nun aber mit einem blauen Auge davon.  AZ

«Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, wieso die An-
gelegenheit so lange
gedauert hat.»
Anwalt des Beschuldigten


